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Mit freundlicher Unterstützung
Die von Univ.-Prof. Dr. Susanne Augenhofer LL.M. (Yale), Univ.-Prof. Dr. Alexander
Schopper und Univ.-Prof. Dr. Julia Told organisierte Vortragsreihe bietet eine Plattform,
auf der interessierte JuristInnen aus Innsbruck und Umgebung über aktuelle Themen
diskutieren können. Die Veranstaltungen richten sich nicht nur an Universitätsangehörige,
sondern vor allem auch an JuristInnen aus der Praxis.

Das Thema
Der Geschäftsführer einer GmbH haftet (wie der Vorstand einer AG) grundsätzlich nur der
Gesellschaft, nicht einzelnen Gesellschaftern oder Gesellschaftsgläubigern (§ 25
GmbHG). Diese „Haftungskonzentration“ (Innenhaftung) unterwirft Ersatzansprüche
faktisch der Dispositionsgewalt der kontrollierenden Gesellschaftermehrheit. Als Ausgleich
gewährt das Gesetz einer Minderheit das Recht, Ersatzansprüche der Gesellschaft – auch
gegen den Willen der Mehrheit – selbstständig mit Klage geltend zu machen (§ 48
GmbHG). Die Mehrheit könnte allerdings versuchen, die Klage der Minderheit dadurch
auszuhebeln, dass sie auf die geltendzumachenden Ansprüche rechtzeitig verzichtet, sich
über sie vergleicht oder Geschäftsführer entlastet. Wären solche Mehrheitsdispositionen
uneingeschränkt wirksam, liefe das Klagerecht der Minderheit leer. Trotzdem trifft das
GmbHG – im Gegensatz zum AktG – keine Vorsorge zur Absicherung des
Minderheitenrechts gegen Mehrheitsdispositionen. Dementsprechend ist (immer noch)
umstritten, ob, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen Mehrheitsdispositionen zum
Schutz der klagenden (oder klagswilligen) Minderheit unwirksam sind.

Der Vortragende
Fabian Spendel ist seit September 2021 Universitätsassistent (post doc) am Institut für
Zivilrecht, Abteilung für Grundlagenforschung, an der Johannes Kepler Universität in Linz
(Univ.-Prof. Dr. Sixtus-Ferdinand Kraus). Seine Forschungsschwerpunkte liegen im
wirtschaftsnahen Zivilrecht (insb Schuldrecht), Unternehmensrecht und Gesellschaftsrecht
(insb Kapitalgesellschaftsrecht und Organhaftungsrecht). Er absolvierte die
Rechtsanwaltsprüfung im Juni 2021. Für seine Dissertation zum Thema „Disponibilität der
Geschäftsführer- und Vorstandshaftung“ erhielt er mehrere Preise.
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